








Bei der Flughafensicherheit stehen die Mitgliedstaaten für 	
zusätzliche Kosten in der Pflicht

Das Europäische Parlament 
verabschiedete am 5. Mai 
eine Richtlinie zur Erhebung 
von Luftsicherheitsentgel-
ten und forderte dabei, dass 
Abgaben zum Schutz der Zi-
villuftfahrt einheitlich an-
gewandt und transparent 
werden müssen. Diese fi-
nanziellen Aufwendungen 
dienen dem Ausgleich aller 
oder eines Teils der Kosten 
von Sicherheitsmaßnahmen 
zum Schutz der Zivilluftfahrt 
vor unrechtmäßigen Eingrif-
fen. Momentan wird die Er-
hebung von Sicherheitsent-

gelten auf nationaler Ebene 
geregelt und ist somit für 
den Verbraucher schwer zu 
durchschauen. In Zukunft 
sollen die EU-Mitglied-
staaten für solche Sicher-
heitsmaßnahmen zahlen, 
die „über die gemeinsamen 
grundlegenden Normen 
hinausgehen“. Die Auftei-
lung der Kosten für bereits 
von EU-Vorgaben erfasste, 
grundlegende Maßnahmen 
(Metall- und Sprengstoff-
detektoren, Spürhunde, 
manuelle Durchsuchungen 
und das Herausfiltern von 

Flüssigkeiten) soll demnach 
den Mitgliedstaaten über-
lassen bleiben; die Kosten 
für solche Maßnahmen, die 
bislang nicht zu den gemein-
schaftlichen Sicherheits-
maßnahmen zählen – z. B. 
Körperscanner –, sollen hin-
gegen die Mitgliedstaaten 
tragen. Des Weiteren sol-
len auf allen kommerziellen 
Flughäfen die gleichen Stan-
dards angewandt werden, 
unabhängig von der Zahl 
der Passagiere, die pro Jahr 
von diesem Flughafen aus 
befördert werden. 



EU-Wahlbeobachtung in Togo durchgeführt

Aus Anlass der togolesischen 
Präsidentschaftswahlen am 
4. März führte die EU  eine 
Wahlbeobachtungsmission 
unter Leitung des Europaab-
geordneten José Manuel Gar-

cía-Margallo y Marfil durch. In 
diese Mission wurde eine von 
Michael Gahler geleitete De-
legation von sieben Mitglie-
dern des Europäischen Parla-
ments integriert. Die Präsenz 
dieser Mission und die Betei-
ligung des Europäischen Par-
laments verdeutlicht, welch 
hohen Stellenwert die EU de-
mokratischen Wahlgängen in 
Togo zumisst. Insgesamt wur-
den 130 Beobachter einge-

setzt, Staatsangehörige von 
25 der 27 Mitgliedstaaten der 
EU und der Schweiz, um in den 
35 Distrikten des Landes die 
Wahlen mit dem Ziel zu be-
obachten, ob internationale 

und regionale 
S t a n d a r d s 
aber auch to-
golesischen 
Gesetzen bei 
der Wahl ein-
gehalten wer-
den. Erste 
Langzeitwahl-
beobachter 
erreichten be-

reits am 19. Januar das Land. 
Am Wahltag selbst haben die 
Missionsteilnehmer 657 der 
insgesamt 5930 Wahllokale 
(das heißt 11%) in den 35 Prä-
fekturen des Landes besucht. 
Mit Blick auf den Wahlverlauf 
lässt sich festhalten, dass der 
im Jahr 2007 erreichte Stan-
dard konsolidiert werden 
konnte. Gleichwohl bleibt es 
eine zentrale Aufgabe, den 
demokratischen Prozess und 

rechtsstaatliche Normen zu 
festigen. Begrüßenswert war 
dass der Wahlprozess weit-
gehend ohne Spannungen 
und Gewalt ablief. Die vor-
gesehene Datenübertragung 
mittels eines installierten 
Satellitensystems wurde be-
dauerlicherweise kurzfristig 
gestoppt. Die zuständigen 
Stellen bewerkstelligten die 
Datenübertragung Veröffent-
lichung manuell, was insge-
samt den erforderlichen Stan-
dards genügte. Ungeachtet 
eines geringen Ausbildungs-
standes gewährleisteten die 
lokalen Wahlhelfer mit ho-
her Motivation  eine den ge-
setzlichen Vorgaben entspre-
chenden technischen Ablauf 
in den Wahllokalen. Wer selbst 
einmal an einer internationa-
len Wahlbeobachtungsmissi-
on teilnehmen möchten, kann 
sich hierzu auf der Webseite 
des Berliner Zentrums für In-
ternationale Friedenseinsätze 
(ZIF) informieren: http://www.
zif-berlin.org/

Gemeinschaftswährung Euro gut für Deutschland

Zwar ist Deutschland nicht 
mehr Exportweltmeiser, die-
ser Titel wurde 2009 an China 
abgegeben, doch profitierte 
es wie kaum ein anderes Land 

von der Gemeinschaftswäh-
rung Euro. Verdeutlicht wird 
dies durch den Export von Wa-
ren im Umfang von 508 Milli-
arden Euro. Im vergangenen 

Jahr gingen 62,9 Prozent der 
deutschen Exporte in das EU-
Ausland, wie das Statistische 
Bundesamt aus Wiesbaden be-
richtete.



Die Zukunft Europäischer Sicherheits- 
und Verteidigungspolitik

Das Inkrafttreten des Ver-
trages von Lissabon am 1. 
Dezember 2009 hatte auch 
fundamentale Auswirkungen 
auf die Gestaltung der Eu-
ropäischen Sicherheits- und 
Verteidigungspolitik (ESVP), 
die in die Gemeinsame Sicher-
heits- und Verteidigungspolitik 
(GSVP) überführt wurde.
Aus deutscher Sicht ist es da-
bei das langfristige Ziel, eine 
europäische Armee unter vol-
ler parlamentarischer Kontrol-
le zu entwickeln, wie es auch 
im Koalitionsvertrag der CDU-
CSU/FDP-Regierung nieder-
gelegt wurde. Folgende Bau-
stellen müssen dabei noch in 
Angriff genommen werden:

•  Mangel des politischen Wil-
lens: Zwar wurden im Rah-
men der GSVP ein tragfä-
higes institutionelles Netz-
werk zur internationalen 
Krisenreaktion geschaffen, 
jedoch stellt sich in jedem 
Einzelfall die Frage, ob und 
wie ein politischer Wille für 
eine gemeinsame Aktion ge-
neriert werden kann.

•  Mangel an ziviler und militä-
rischer Macht: Diese Thema 
hat zwei Seiten: zum einen 
stellt sich die Frage, ob mili-
tärische Fähigkeiten und zi-
vile Mittel im ausreichenden 

Maße vorhanden sind oder 
nicht. Zum anderen steht 
die EU vor dem Dilemma, 
auch wirklich das einzu-
setzen, was bereits in der 
Vergangenheit entwickelt 
wurde. Hier lassen sich die 
Gefechtsgruppen, im Eng-
lischen bekannt als Battle-
groups, und das aufgestellte 
multinationale Heereskorps 
mit Hauptsitz in Straßburg, 
Eurokorps, aufführen. Es ist 
nicht sinnvoll, etwas vorzu-
halten und dann im Falle 
einer Krise oder eines Kon-
flikts, auf eine wackelige 
Hilfskonstruktion zurückzu-
greifen und nicht auf Battle-
groups oder das Eurokorps.

•  Komplexe bei „neutralen“ 
Mitgliedstaaten: Macht es 
wirklich noch Sinn an dem 
historischen Konstrukt des 
Kalten Krieges von „neu-
tralen Mitgliedstaaten“ fest-
zuhalten, wenn gleichzeitig 
der Vertrag von Lissabon 
sowohl eine Beistands- als 
auch eine Solidaritätsklausel 
vorsieht? Wem gegenüber 
wollen sich diese Staaten 
denn „neutral“ verhalten?

•  Überschneidung der Mit-
gliedstaaten zwischen EU 
und NATO: Hier stellt sich 
die Frage nach der zukünf-

tigen Kooperation zwischen 
beiden Organisationen im 
Bereich der strategischen 
Orientierung und der Ein-
sätze, wobei den 21 Staaten, 
die in beiden Organisati-
onen Mitglied sind, eine 
besondere Rolle zufällt.

•  verfassungsrechtliche Re-
striktionen in Deutschland: 
mit Blick auf das Bundesver-
fassungsgerichtsurteil zum 
Lissabon-Vertrag stellen sich 
die folgenden Fragen: Wie 
muss in Zukunft mit Restrik-
tionen umgegangen werden, 
ohne den europäischen Inte-
grationsprozess zu gefähr-
den, damit langfristig das Ziel 
einer europäischen Armee 
umgesetzt werden kann?

•  nationale Vorbehalte ausrei-
chend Geld der Sicherheits- 
und Verteidigungspolitik in 
Zeiten knapper Kassen zur 
Verfügung zu stellen. Dabei 
stellt sich die Frage, was wir 
bislang aus den Rüstungs-
einsparungen nach dem 
Ende des Ost-West-Konflitks 
gemacht haben.
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Europa ist spannend! Aber was hat es ei-
gentlich mit dem EU-Haushalt auf sich?

Rund 140 Milliarden Euro wer-
den jedes Jahr in ganz Euro-
pa investiert – in Forschung, 
Bildung, Umweltschutz, Infra-
strukturen, in Unternehmen 
und in viele andere zukunfts-
weisende Bereiche. Doch nur 
wenige wissen, wo EU-Mittel 
in ihrer Nähe eingesetzt wer-
den, welche Chancen und He-
rausforderungen damit ver-
bunden sind oder wie man 
selber EU-Gelder beantragt. 
Die Europäische Kommission 
ruft Schüler/innen auf, sich in 

Jedes Jahr 
feiert die 
E u r o p ä -
ische Uni-
on am 9. 

Mai ihren Europatag. An diesem 
Tag finden Veranstaltungen und 
Festlichkeiten statt, die Europa 
seinen Bürgern und die Völker 
der Union einander näherbrin-
gen sollen. Tatsächlich wissen 
jedoch nur wenige europäische 
Bürger, warum dieser Tag an die-
sem Datum begangen wird. Es 
ist der Tag, an dem 1950 die so-
genannte „Schuman-Erklärung“ 
verkündet wurde, sie gilt als 
Grundstein der heutigen Euro-
päischen Union. An diesem Tag 
wurde in Paris die internationale 

60 Jahre Robert Schumann-Erklärung

Presse zusammengerufen, um 
eine „Erklärung von höchster 
Bedeutung“ entgegenzuneh-
men. Die ersten Zeilen dieser 
Erklärung lauten: „Der Welt-
friede kann nur durch schöpfe-
rische, den drohenden Gefahren 
angemessene Anstrengungen 
gesichert werden“... „Wenn 
Frankreich, Deutschland und 
weitere Beitrittsländer ihre 
wirtschaftliche Grundproduk-
tion zusammenlegen und eine 
Hohe Behörde einsetzen, wird 
dieser Plan die ersten konkreten 
Grundlagen für eine europä-
ische Föderation schaffen, die 
zur Erhaltung des Friedens not-
wendig ist“. Die Rohstoffe, die 
damals Grundlagen für die mi-

litärische Rüstung waren, Koh-
le und Stahl, sollten durch ein 
supranationales europäisches 
Organ verwaltet werden. Damit 
war der Grundstein für ein ver-
netztes, friedliches Europa ge-
legt. Die Staats- und Regierung-
schefs haben deshalb 1985 auf 
ihrem Gipfeltreffen von Mailand 
beschlossen, künftig den 9. Mai 
als „Europatag“ zu feiern. Der 
Tag der berühmten, sogenann-
ten „Schumann-Erklärung“ jährt 
sich 2010 zum 60. Mal – ein ganz 
besonderer Grund, den 9. Mai 
dieses Jahr gebührend zu feiern.

Form einer Reportage oder 
eines Kurzvideos mit dieser 
Frage kritisch zu beschäftigen. 
Eine Jury aus renommierten 
EU-Journalisten wählt die Ge-
winner aus, die nach Brüssel 
eingeladen werden und den 
EU-Kommissar für Haushalt 
treffen. Die Schüler können 
alleine, aber auch als Team von 
max. 4 Personen teilnehmen. 
Der Einsendeschluss ist am 30. 
Juni 2010, weitere Informati-
onen unter http://ec.europa.
eu/budget/jugendwettbewerb


